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Lt. Verteiler

lnnovations- und lnvestitionsprogramm zur Modernisierung und
energetischen sanierung von Kindertageseinrichtungen und schu-
len sowie zur verbesserung der informationstechnischen Ausstat-
tung in Schulen - STARK lll

Förderperiode 2014 - 2020

- Bedarfsabfrage

Sehr geehrte Landråte,

sehr geehrte Oberbürgermeister,

das o.g. lnvestitionsprogramm, das in der EU-Förderperiode 2007 bis 2013

begonnen wurde, soll bekanntermaßen in der EU-Förderperiode 2014 bis

2020 fartgeführt werden. Aufgrund von Verzögerungen in der Haushaltsge-

setzgebung der EU stehen die konkreten Rahmenbedingungen noch nicht

fest, sondern werden noch mit der EU abgestimmt. Die Entwürfe des opera-
tíonellen Programms EFRE und des EPLR werden am 26.a5.2014 der EU

zugesandt. Mit den entsprechenden Genehmigungen ist frühestens Ende

2014 zu rechnen. lm Anschluss daran werden die Fördenichtlinien des Lan-

des veröffentlicht. Erst danach wird eine verbindliche Auswahl derjenigen

Projekte erfolgen, die einen Förderantrag stellen können.

um die Förderung nach Genehmigung der programme zeitnah und zügig

umzusetzen, bedarf es einer Übersicht über den konkreten Bedarf für die

energetische sanierung von schulen und Kindertageseinrichtungen. Es wird

nun darum gebeten, eine aktuelle Bedarfsanmeldung vozunehmen.

SACHSEN-ANHALT
Ministerlum der Finanzen

Staatssekretär
Jörg Felgner

Magdeburg,26. Mai 2014
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Zur Erleichterung der Erfassung und zur Vereinheitlichung wird ein Erhebungsbogen zur Be-
darfsanalyse zur Verfügung gestellt, in die für jedes geplante Projekt alle lnformationen eínzutra-
gen sind. Der Erhebungsbogen nebst Anlage sowie eín Hinweisblatt zum Ausfüllen sind auf der
lnternetseite www. ibJsa.de abrufbar.

Es wird darum gebeten, dieses Schreiben an die kommunalen Schulträger und Träger von Kin-
dertageseinrichtungen zur weiteren Veranlassung weitezuleiten. Gleiches gilt für freie Träger.

Die ausgefúllten Erhebungsbögen sind über die Landkreise gebündett spätestens bis zum

30. September 2014

an die lnvestitionsbank Sachsen-Anhalt, DomplaÞ 12, 39104 Magdeburg, zu senden. Von dort
erfolgt die Erfassung.

Eine Priorisierung lhrerseits ist nicht erforderlich, sondern wird nach festgelegten Kriterien durch
den Richtlinieninhaber in Abstimmung mit den beteiligten Ressorts erfolgen.

Für weitere Fragen zum Ausfüllen des Erhebungsbogens steht die lnvestitionsbank zur Verfü-
gung. Darüber hinaus besteht auch auf der STARK lll- Konferenz, die am 11. und 12. Juni 2014
in den Messehallen der Landeshauptstadt Magdeburg stattfindet, Gelegenheit für Nachfragen.

lm lnteresse aller Beteiligten bitte ich, lhre Bedarfsanmeldungen vollständig und so präzise wie
möglich auszufüllen' Dies betrifft insbesondere auch die abgeforderte KostenschäÞung, da auf
dieser Basis der konkrete Bedarf ermittelt und eine vorläufige Verteilung der Mittel vorgenommen
wird. ln der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 ist es im Rahmen des Antragsverfahrens zu teilwei-
se erheblichen Kostenerhöhungen mit und auch ohne Veränderungen des tnvestitionsumfangs
gegenüber der voranmeldung gekommen; diese situation soll in der EU-Förderperiode 2014 bis
2020 möglichst vermieden werden.

Mit freundlichen Grüßen

Mf^lft
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Verteiler

Stadt Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Stadt Halle
Marktplatz 1

06108 Halle

Landeshauptstadt Magdeburg
Gerhart-Hauptmann-St raße 24-26
39108 Magdeburg

Altmarkkreis Salzwedel
Karl-Max-Straße 32
2941A Sakwedel

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Am Flugplatz 1

06366 Köthen

Landkreis Börde
Gerikestraße 104
39340 Haldensleben

Burgenlandkreis
Schönburger Straße 41
06618 Naumburg

Landkreis Harz
Friedrich-Ebert-Straße 42
38820 Halberstadt

Landkreis Jerichower Land
Bahnhofstraße g

39291 Burg

La nd kreis Mansfeld-Südhar¿
Rudolf-Breitscheid-Stra ße 20 I Zz
06526 Sangerhausen

Landkreis Saalekreis
Domplatz 9
06217 Merseburg

Salzlandkreis
Karlsplatz 37
06406 Bernburg

Landkreis Stendal
Hospitalstraße 112
39576 Stendal

Landkreis Wittenberg
Breitscheidstraße 3
06886 Lutherstadt Wittenberg



Einzureichen an: Nicht vom Träger auszufüllen

Eingangsdatum
lnvestitionsbank Sachsen-Anhalt
Öffentliche Kunden 2
DomplaÞ 12
39104 Magdeburg

¡1 lnvestitionsbank- 
Sachsen-Anhalt

u
u
u
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ERHEBUNGSBOGEN ZUR BEDARFSERMITTLUNG

Sachsen-Anhalt STARK lll (2014)

Einrichtung in Trägerschafr des Landkreises/der kreisfreien Stadt

E¡nrichtung in Tràgerschaft des Landes

Sonstiger kommunaler Träger

Freier Träger

I. ANGABEN ZUM TRÄGER

L l kommunaler Schulträger

L_l Träger anerkannter ErsaÞschulen i.S.v. 518 SchG LSA

L_l E¡nrichtung in Tràgerschaft des Landes

1.1 Allgemeine Angaben

T
T

kommunaler Träger von Kindertageseinrichtungen

anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gem. $ 9 Abs. 1

Nr. 3 K|FöG

Straße. Hausnummer

Wohnort ggf. Ortsteil

zum Antrag (Name, Vomame)

nicht anzugeben bei Kommunen

Vorsteuerabzugsberechtigrt?

1.2 BesiEverhältnisse

t] ra I Nein n teiweise mit

Träger ist Eigentümer des Grundstückes? (Falls 
"Nein" 

Angaben zum Eigentümer beifügen) I Ja I Nein

(Stand: 27.05.2014)



2. FUR DIE FÖRDERUNG VORGESEHENES OBJEKT/INVESTITIONSORT

2.'l Ort des Vorhabens

Bezeichnung der

ggf. Ortsteil

Anzahl der Einwohner des Ortes

Anzahl der Einwohner des Ortsteils

.2013

.2013

2.2

T
u
u

Art der Einrichtung

KiTa

Gesamtschule

Sonstiges

T
T

Hort

Förderschule

[] sekundarschule t] Grundschule I Gymnasium

I Sporthalle (soweit zur Schule gehörig)

Anzahl der jåhrlich betreuten Kinder/Schüler ftir 2014

Anzahl der jährlich betreuten Kinder/Schüler ftir 2017

Anzahl der jàhrlich betreuten Kinder/Schüler ftlr 2020

Anzahl der jährlich betreuten Kinder/Schüler fiir 2024

Anzahl der jährlich betreuten Kinder/Schüler ftlr 2029

Ort

3. ERKLÄRUNGEN DES TRÄGERS

a) Die lB ist berechtigt, Stellungnahmen anderer Stellen für die Beurteilung des Voranmelders einzuholen. Zu diesem Zweck
befreie(n) ich/wir den Kreditgeber, Verbände, Kammem sowie Behörden von ihren Verschwiegenheitspflichten.

b) Die von mir/uns gemachten Angaben in der Bedarfsanmeldung und in den beigefügten Anlagen sind entsprechend dem
aktuellen Planungsstand.

4. EINWILLIGUNG IN DIE VERARBEITUNG UND VERöFFENTLICHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

lch binMir sind damit einverstanden, dass die in der Voranmeldung (einschließlich Anlagen) gemachten Angaben bei der
lnvestitionsbank Sachsen-Anhalt, Domplatz 12, 39104 Magdeburg erfasst, gespeichert und verarbeitet sowíe an die mit der
Durchführung der Förderung befassten lnst¡tutionen des Landes, des Bundes und der EU, an die fi¡r d¡e Verwaltungs- und
Kontrollsysteme zustàndigen Dienststellen des Landes, des Bundes und der EU-Kommission und an die programmspezifischen
Refinanzierungsgeber übermittelt, von diesen erfasst, gespeichert und verarbeitet werden können. lchM/ir entbinde(n) die lB
gegenüber den v. g. Stellen von der Pflicht zur Wahrung des Bankgeheimnisses.
Außerdem ist mir/uns bekannt, dass keine Verpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift besteht, die in der Anmeldung geforderten
Angaben zu machen ($ 4 Abs. 2 des GeseÞes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger im Land Sachsen-Anhalt), diese
Angaben jedoch für die Anmeldungsbearbeitung erforderlich sind. Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung
verweigem und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann/können, die Bearbeitung der Anmeldung dann allerdings nicht mehr
möglich ist.

u NTERSCHRTFT(EN) DES HAUPTVERWALTUNGSBEAMTEN/ZETCHNUNGSBEFUGTEN

(in

Sachsen-Anhalt STARK lll- Erhebungsbogen zur Bedarfsannreldung - 50-0-003-201405.19 (Stand 27.052O14t
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Anlage I zum Erhebungsbogen
STARK lll vom

Objekt-
bezeichnung

ANLAGE ZUM ERHEBUNGSBOGEN
Hinweis: Die hier vermerkten Angaben zu den geplanten Maßnahmen sowie deren Kosten müssen e¡ner KostenschäEung im Sinne

von $ 2 Abs. 1 0 Honorarordnung für Architekten und lngenieure 2013 (HOAI 201 3) entsprechen.

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Aktuelle Planungsphase Stand vom:

L_] Teilsanierung des Objektes

Ll Komplettsanierung

Beigefügte Unterlagen (Verpfl ichtend!)

I Einzelmaßnahme(n) T
TI ErsaÞneubau(")

Enrreiterung (.)

Neubau (')

I Nachweis der Bestandsicherheit I ñ::l*:iJ"*"o 
semäß Enersieeinsparverordnuns (EnEV) oder sleichwertiger

IgleichwertigerNachweisanstelleEnergíeausweiserstelltdurch

" Hinweis:
Voraussichtlich nur im ELER förderfåhig. Bitte beachten Sie das Hinweisblatt zum Erhebungsbogen.

2. BESCHREIBUNG DES BAULICHEN BESTANDES

2.1 Angaben baulicher Bestand

Baujahr des Gebåudes baiv. Jahr des Bauantrages/der Bauanzeige

Brutto-Grundfläche (BGF) gemàß DIN 277

Nutzflåche (NF) gemåß DIN 277

I Gebåude unterliegt DenkmalschuÞ (')

I Nukung erneuerbarer Energien (")

|--] Es wurden energetische Sanierungen am Gebäude seit 01.01 .2007 umgesetzt (")

tr Barrierefreiheit

Falls ja, bitte Erläuterungen hiezu in der Kur¿beschreibung (siehe Zífter 2.2)

2.2 Kur¿beschrelbung (Bitte in Stichworten beschre¡ben.)

U.a. mit Angaben zum Umfang der vorhandenen Barrierefreiheit sowie den bisher umgesetzten energetischen
Sanierungsmaßnahmen.

gemäß BauO LSA liegt vor (')

Gesamtvolumen in

Sachsen-Anhalt STARK lll - Anlage zum Erhebungsbogen - SO-1-005-20140519 (Stand: 19.05.2014)
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3. BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN INVESTITIONSMASSNAHME

3.1 Kuzbeschreibung (Bitte in Stichworten beschreiben.)

3.1.1 Bauliche Maßnahmen (u.a. Angaben zur Banierefreiheit)

3.1.2 Gebäudetechn¡sche einschließlich energet¡sche Maßnahmen (u.a. EinsaË erneuerbarer Energien)

Sachserr.Anhalt STARK lll - Anlage zunr Erhebungsbogen - SO-l-005-20140519 (Stand: 19.05.2014)
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3.2 Vorhabenszeitraum

Beginn des Vorhabens
Tag/MonaUJahr

geplantes Ende des Vorhabens

3.3 Angaben zum Umfang der geplanten energet¡schen Maßnahmen(*)

L_l Maßnahmen führen zur Mindesteinhaltung des geseÞlichen Mindeststandards

L_l Maßnahmen führen zur Mindesteinhallung der Auffagen KfVl/-Einzelmaßnahmen

L_l Maßnahmen führen zur Mindesteinhaltung der Auflagen KfW.Effizienzhaus 85

L__l Maßnahmen führen zur Mindesteinhaltung der Auflagen KfW-Efüzienzhaus 70

L_l Maßnahmen führen zur Mindesteinhaltung der Auflagen eines Passivhauses gemàß PHPP f')

L_l Maßnahmen filhren zur Mindesleinhaltung der Auflagen KfW-Effizienzhaus Denkmal

Hinweise:
' gemäß dem KfW-Förderprogramm Nr. 218,lKK-Energetische Stadtsanierung-Energieeffizient Sanieren" bei Kommunen barv. 2'19

"lKU-Energetische Stadtsanierung-Energieeñizient Sanieren" bei sonstigen Trägern sowie der entsprechenden Anlage.Technische
Mindestanforderungen" zu finden unter www.kfw.de

*'Passivhaus Projektierungs-Paket http://www.passiv.de/de/04 ohpp./04 htm

3.4 Spezifi sche Verbrauchswerte

Bestandswert vor
Sanierung

He¡zenergieverbrauch (Endenergie) in kWhlm2a

Stromverbrauch (Endenergie) in kWh/m2a

CO2-Emissionen im Gebäudebetrieb in t/a (")

Primärenergiebedarf in kWh/m2a (Angabe optional)

" Hínweis:
gemäß dem Merkblatt "Fachliche Hinweise zur Energie und CO2-Einsparung"

Planwert nach
Sanierung

Einsparung

in%

Sachsen-Anhalt STARK lll - Anlage zum Erhebungsbogen - SO-1-005-20140519 (Stand: 19.05.2014)
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4. KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN

4.1 Kosten der geplanten Bau-, Modernisierungs- und lnstandsetzungsmaßnahmen (Kostenschätzung im Sinne von

$ 2 AbsaE 10 HOAI 2013, Bekåge in Euro)

Kostengruppe Summe

100 - Grundstück

200 - Henichten und Erschließen

300 - BauwerUBaukonstruktionen

400 * Bauwerk/Technische Anlagen

500 - Außenanlagen

600 - Ausstattung

700 - Baunebenkosten

Summe der Kosten

davon für energetische Sanierung

Verbleibender Betrag für allgemeine
Sanierung

4.2 Finanzierung (Betråge in Euro)

Finanzierungsmittel Summe

Eigenmittel

davon
Sachsen-Anhalt STARK lll-Darlehen

für e¡ne spätere Antragstellung
vorgesehene Zuwendung

davon
Sachsen-Anhalt STARK I ll-Zuschuss

we¡tere öff€ntliche Förderungen

sonstige Drittmittel/Spenden

Sonstige Fremdmittel, z.B. Darlehen
(bitte bezeichnen)

Summe Finanzierungsmittel

20

f---opõl

20

l------- o,ool

davon für die Jahre

2o

t------ qool

davon für die Jahre

20

t------ o,ool

20

f------o,ool

20

t------ opol

t--- o,ool

t------i¡E
t------ o,ool

t------ o,ool

[-----opE
f---- qool

t----- o,ool

[*---- o^ool

[----- o,ool

t------ qool

t------ opol

t---o¡õl
t---- o,ool

t------ o,ool

t------ o,ool

f------ o,ool

F---î,oil
[---- op¡l
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Hinweisblatt für den Erhebungsbogen zur Bedarfsanalyse

Da die konkreten Fördervoraussetzungen noch nicht feststehen, ist zunåchst bis auf weiteres für

die Prüfung, welche Projekte für eine Förderung nach STARK lll möglicherweise in Betracht

kommen könnten, grundsåtzlich von den FÖrdervoraussetzungen der EU-Förderperiode (FP)

2007 bis 2013 auszugehen.

Wie bereits in der FP 2007 bis 2013 sind Förderungen entweder unter dem Programm EFRE

oder ELER denkbar. Die Abgrenzung der Gebietskulisse steht dezeit allerdings noch nicht fest.

Eine Einordnung in den jeweiligen EU-Fonds durch die ausfüllende Stelle ist nicht vorgesehen,

sondem erfolgt durch den Richtlinieninhaber in Abstimmung mit den beteiligten Ressorts nach

verbindlicher Festlegung der Gebietskulisse.

Es versteht sich von selbst, dass nur bestandsfähige Schulen und Kindertageseinrichtungen für

eine Förderung vorgesehen werden können. Die Bestandsfähigkeit ist für mindestens zehn Jahre

nachzuweisen. Für Auskünfte, wie ein solcher Nachweis geführt werden kann, ist

Ansprechpartner für Schulen das Kultusministerium und für Kindertageseinrichtungen das

Ministerium für Arbeit und Soziales.

Eine Priorisierung nach festgelegten Kriterien erfolgt ebenfalls durch den Richtlinieninhaber in

Abstimmung mit den beteiligten Ressorts.

Die Förderung von Ersatzneubauten ist nicht möglich, sofern die Finanzierung mit Mitteln aus

dem EFRE erfolgen soll oder muss, da hier zwingende Fördervoraussetzung die energetische

Sanierung im Bestand ist. Gleiches gilt für Erweiterungen oder Neubauten.

ln energetischer Hinsicht sind wiederum die nationalen Standards mindestens zu erfüllen (ELER-

Förderung) bz¡,t. zu übertreffen (EFRE-Förderung). Als nationaler Standard ist insbesondere die

Energieeinsparverordnung (EnEV) In der gültigen Fassung anzusehen.

Der Anteil der energetischen Sanierung an den Gesamtbaukosten muss im EFRE mehr als 50 o/o,

im ELER mindestens 30% betragen.

Stand: 20.05.2014


